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BRILLEN UND WEITERE SEHHILFEN

Brillen und weitere Sehhilfen, beispielsweise Kontaktlinsen und Lupenbrillen, gehören zu den situationsbedingten Leistungen (SIL) nach Kapitel C.6.5 Abs. 1 lit. a Skos; ➢ www.skos.ch.

SIL sind beim zuständigen Sozialhilfeorgan vor einer Anschaffung zu beantragen. Erkundigen Sie sich daher früh genug bei Ihrer zuständigen Fachperson der Sozialhilfe über das Verfahren zur Erlangung einer SIL. Ein Kostenantrag wird nur geprüft, wenn Sie sich nicht selbst helfen können und auch von anderen Personen oder Stellen keine Unterstützung bekommen. 

Wenn Sie eine Sehhilfe anschaffen wollen, müssen Sie vor der Anschaffung einen Antrag für die Kostenübernahme bei Ihrer zuständigen Fachperson der Sozialhilfe stellen. Mindestens folgende Dokumente müssen Sie vorlegen: 
✓ Rezept eines Augenarztes oder eines Optikers in der Schweiz,
✓ Kostenorientierung eines anerkannten Herstellers in der Schweiz.

Ein Beitrag an Kontaktlinsen anstelle einer Brille wird in medizinisch begründeten Fällen geprüft. Dafür müssen Sie ein ärztliches Attest vorlegen. Pflegemittel und Aufbewahrungsutensilien sind in der Pauschale des Grundbedarfs (GBL) enthalten und werden nicht zusätzlich vergütet. 

Kosten werden nur übernommen, wenn sie notwendig, angemessen und wirtschaftlich sind und in den Bereich der SIL fallen. Es gibt Leistungen, die nur bis zu einer bestimmten Obergrenze oder nur einmalig bezahlt werden. Es gibt Leistungen, die nie von der Sozialhilfe bezahlt werden und solche, die Sie mit der Pauschale des Grundbedarfs (GBL) bezahlen müssen. 

Ihr Antrag wird erst nach Vorlage aller notwendigen Unterlagen geprüft. Es werden nur anerkannte und belegte Kosten übernommen, und auch nur dann, wenn sie noch nicht bezahlt worden sind. 

Ihr Antrag auf Kostenübernahme kann teilweise oder ganz abgelehnt werden, wenn er nicht den Zielen der Sozialhilfe entspricht, wenn die beantragte Leistung nicht erforderlich ist, wenn eine vertretbare, geeignete und günstigere Alternative zur Verfügung steht oder wenn der maximal mögliche Kostenrahmen bereits ausgeschöpft ist.

Die Prüfung eines Antrags braucht Vorbereitungszeit und Ihre aktive Mitwirkung. Melden Sie sich daher früh genug bei Ihrer Fachperson der Sozialhilfe.

